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INFORMATIONEN  
 

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft  
Reichenbach/Heinsdorfergrund macht für die Gemeinde Heinsdorfergrund Folgendes bekannt: 

 

Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte in den Ortsteilen der 
Gemeinde Heinsdorfergrund am 26. Mai 2019 

 

Der einheitliche Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 25. März 2019 die nachfolgend aufgeführten Wahl-
vorschläge zugelassen und deren Reihenfolge nach § 19 Abs. 5 KomWO wie folgt festgestellt.  
 

Für die Wahl zum Gemeinderat in der Gemeinde Heinsdorfergrund wurden folgende  
Wahlvorschläge zugelassen: 
 
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund  (FW) 
 

Lfd.      Name, Vorname Geb.- Beruf oder Stand Anschrift  
Nr.     Jahr           
 

1. Dommaschk, Melanie 1981 Gesundheits- und Reichenbacher Straße 133,  
   Pflegepädagogin OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

2. Georgi, Uwe 1960 Elektromeister Wiesenweg 7, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

3. Hofmann, Torsten 1972 Zimmerermeister Waldkirchner Weg 5 
    OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

4. Löffler, Wolfgang  1960  Landwirt Reichenbacher Straße 161, 
    OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

5. Meichsner, Kevin 1980 Augenoptiker Reichenbacher Straße 106, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

6. Eckl, Michael 1963 Beamter Reichenbacher Straße 90, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

7. Bär, Jürgen  1961 Elektrotechnikermeister Wiesenweg 13, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

8. Burkhardt, David 1988 Disponent Reichenbacher Straße 81, 
     OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

 
2 CDU ï Offene Liste  
 

1. Giebner, Sören  1977 Bankkaufmann Hauptstraße 62,   
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

2. Eckstein, Jürgen  1950 Projektleiter Reichenbacher Straße 257,   
   OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund  

3. Loos, Matthias  1969 Betriebswirt Hauptstraße 20, 
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

4. Sturm, Christian  1978 Zimmerermeister Reichenbacher Straße 177, 
    OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

5. Junghänel, Matthias  1979 Dezernent Hauptstraße 66, 
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund  

6. Lauenstein, Marko  1978 Industriemechaniker Reichenbacher Straße 251, 
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

7. Prenzel, Bernd  1954  Diplom-Ingenieur Buchenweg 24,  
  Bauwesen OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

8. Pfeil, Stefan 1990 Konstrukteur Reichenbacher Straße 253, 
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

9. Eichhorn, Uwe 1969 Maurermeister Reichenbacher Straße 64, 
   OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

 
3 Alternative für Deutschland (AfD)  
 

1. Geyer, Klaus-Dieter 1943  Geschäftsführer Reichenbacher Straße 55,   
   OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

 
 

Für die Wahl zum Ortschaftsrat Unterheinsdorf wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen: 
 
1 Freie Wählergemeinschaft Heinsdorfergrund  (FW) 
 

1. Müller, Melanie 1981 Industriekauffrau  Malßen Berg 1A, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 
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2. Beisinger, Martina  1960 Hausfrau Friedhofsweg 11, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

3. Rose, Steffi 1967 Postangestellte Friedhofsweg 17, 
     OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

4. Gerisch, Yvonne 1979 Einzelhandelskauffrau Reichenbacher Straße 49, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

5. Dittes, Reiner 1965 Elektromonteur Reichenbacher Straße 28, 
    OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

6. Neupert, Thomas 1964 Radio- Reichenbacher Straße 61, 
   Fernsehtechniker OT Unterheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 

 
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.  
Bei der Ortschaftsratswahl in Unterheinsdorf findet somit Mehrheitswahl statt. 
 
 

Für die Wahl zum Ortschaftsrat Oberheinsdorf wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen: 
 
1 Gemeinsame Liste Ortschaftsrat Oberheinsdorf 
 

1. Gruschwitz, Doreen 1976 Bürokauffrau Am Anger 1,  

    OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 
2. Strandt, Anke 1969 Erzieherin Reichenbacher Straße 176, 

   OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund  
3. Hofmann, Ralf 1963 Kfz-Meister Waldkirchner Weg 1, 

     OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 
4. Dommaschk, Kay 1980 Bankkaufmann Reichenbacher Straße 133, 

      OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 
5. Hofmann, Torsten 1972 Zimmerermeister Waldkirchner Weg 5, 

    OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund 
6. Dr. med. Greyerbiehl, 1964 Ärztin Reichenbacher Straße 179, 

Brigitte   OT Oberheinsdorf, 08468 Heinsdorfergrund  
 
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.  
Bei der Ortschaftsratswahl in Oberheinsdorf findet somit Mehrheitswahl statt. 
 
 

Für die Wahl zum Ortschaftsrat Hauptmannsgrün wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen: 
 
1 CDU ï Offene Liste 
 

1. Prenzel, Bernd 1954  Diplom-Ingenieur Buchenweg 24,  
   Bauwesen OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

2. Gruber, Christian 1957 selbstst. Bauunternehmer Hauptstraße 62,  
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

3. Walsmann, Hans-Georg 1963 Ingenieur für Auto- Hauptstraße 125, 
   matisierungstechnik OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

4. Lauenstein, Marko 1978 Industriemechaniker Reichenbacher Straße 251,  
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

5. Pfeil, Nadine 1990 Produktdesignerin Reichenbacher Straße 253,  
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

6. Mayer, Jana 1972 stellvertr. Filialleiterin Reichenbacher Straße 253A,  
    OT Hauptmannsgrün, 08468 Heinsdorfergrund 

 
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.  
Bei der Ortschaftsratswahl in Hauptmannsgrün findet somit Mehrheitswahl statt. 
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Die Stadt Reichenbach im Vogtland als  
erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemein-
schaft Reichenbach/Heinsdorfergrund macht 

für die Gemeinde Heinsdorfergrund Folgendes 
bekannt: 

 

Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Europäischen Parlament und für die 
gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen (Wah-
len zum Kreistag des Vogtlandkreises, zum Ge-
meinderat der Gemeinde Heinsdorfergrund und zu 
den Ortschaftsräten in den Ortsteilen Unterheins-
dorf, Oberheinsdorf und Hauptmannsgrün) der Ge-
meinde Heinsdorfergrund am 26. Mai 2019 
 

Am 26. Mai 2019 finden die Wahl zum Europäischen 
Parlament und die Kommunalwahlen gleichzeitig statt.  
 

Die Wahlen werden als verbundene Wahlen durchge-
führt, für die  
- einheitliche Wahlbezirke zu bilden und einheitliche 

Wählerverzeichnisse zu erstellen sind, 
- die Wahlräume für alle Wahlen dieselben sind und 
- die Stimmzettel der Wahlen unterschiedliche Far-

ben haben. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Heinsdorfergrund werden an den Werktagen 
in der Zeit vom 06. Mai bis 10. Mai 2019 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten 
 

Montag, 06. Mai 2019   09:00 ï 16:00 Uhr 
Dienstag, 07. Mai 2019  09:00 ï 18:00 Uhr 
Mittwoch, 08. Mai 2019  09:00 ï 16:00 Uhr 
Donnerstag, 09. Mai 2019 09:00 ï 18:00 Uhr 
Freitag, 10. Mai 2019  09:00 ï 13:00 Uhr 
 

im Bürgerbüro der Stadt Reichenbach im Vogtland, 
Markt 7 in 08468 Reichenbach im Vogtland für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Der Zu-
gang zum Bürgerbüro ist barrierefrei.  
 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 Bundesmel-
degesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird 
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich.  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 
bis 13:00 Uhr, bei der Stadt Reichenbach im Vogt-
land, Bürgerbüro, Markt 7 in 08468 Reichenbach im 
Vogtland schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift, eine Berichtigung beantragen bzw. Einspruch 
einlegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht of-

fenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 05. Mai 2019 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch einlegen 
bzw. einen Antrag auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die im Berichtigungsverfahren in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden, werden unver-
züglich nach ihrer Eintragung benachrichtigt, es sei 
denn, sie haben bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt. 
 

4. Wer einen Wahlschein für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament hat, kann durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum des Wahlgebietes (Vogtland-
kreis) oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 

Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, 
kann nur in dem für ihn kleinsten Wahlgebiet 
- bei Wahlberechtigung nur für den Kreistag das 

Gebiet des Wahlkreises 7 des Vogtlandkreises 
- bei Wahlberechtigung für den Kreistag und den 

Gemeinderat das Gebiet der Gemeinde Heinsdor-
fergrund  

- bei Wahlberechtigung für den Kreistag, Gemeinde-
rat und Ortschaftsrat das Gebiet der jeweiligen Ort-
schaft 

oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter, wenn er verhindert ist, in dem Wahlbezirk 
zu wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.  
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter, wenn 

 

a) er nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-
säumt hat, den Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis oder die Einspruchs-/Beschwerdefrist 
bzw. die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
rechtzeitig zu beantragen, 

 

b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis oder nach Ablauf der Frist zur Ein-
sichtnahme in das Wählerverzeichnis entstanden ist 
oder 
 

c) sein Wahlrecht im Einspruchs-/ Beschwerde-
verfahren festgestellt worden ist.  

        

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2019, 
18:00 Uhr, bei der Stadt Reichenbach im Vogtland, 
Bürgerbüro, Markt 7 in 08468 Reichenbach im Vogt-
land mündlich, schriftlich, durch Telefax oder Tele-
gramm, per E-Mail (buergerbuero@reichenbach-
vogtland.de), durch ein virtuelles Formular (Online-
Wahlscheinantrag) auf der Internetseite der Stadt Rei-
chenbach im Vogtland www.reichenbach-vogtland.de 
unter dem Link Wahlen oder durch sonstige 
dokumentierbare elektronische Übermittlung beantragt 
werden. Der Online-Wahlscheinantrag kann bis zum 23. 
Mai 2019, 09:00 Uhr, genutzt werden. 
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Eine telefonische Beantragung ist unzulässig. Im Antrag 
sind Anschrift des Wahlberechtigten sowie sein Geburts-
datum oder die laufende Nummer, unter der er im Wäh-
lerverzeichnis geführt wird, anzugeben.  
  

In Fällen gemäß Punkt 5.2 Buchstabe a) bis c) und 
wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der An-
trag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein  nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter  mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte zu-
gleich folgende Briefwahlunterlagen: 
 

Für die Wahl zum Europäischen Parlament 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit 

der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Für die Kommunalwahlen (Kreistags-/Stadtrats-/ 
Ortschaftsratswahlen) 
- einen amtlichen rosafarbenen Stimmzettel für die 

Kreistagswahl des Vogtlandkreises, 
- einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die 

Gemeinderatswahl Heinsdorfergrund, 
- einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die 

Ortschaftsratswahl der jeweiligen Ortschaft,  
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen orangefarbenen Wahlbriefum-

schlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist und  

- die Hinweise für Briefwähler. 
 

Diese Wahlunterlagen werden ihm auf Verlangen auch 
noch nachträglich, bis spätestens am Wahltag,  
15:00 Uhr, ausgehändigt. An einen anderen als den 

Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der 
Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie vor der Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, 
18:00 Uhr, eingeht. 
 

Der amtliche Wahlbriefumschlag wird durch die Deut-
sche Post AG unentgeltlich innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland als Briefsendung ohne besondere Ver-
sendungsform befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

7. Informationen zum Datenschutz 
 

Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutz-
rechtliche Information der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die 
für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und für 
die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten: 
 

7.1. 
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerver-
zeichnis gestellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses einge-
legt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusam-
menhang angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. § 4 des Europa-
wahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes 
und den §§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahl-
ordnung sowie i.V.m. § 4 des Kommunalwahlgesetzes 
und § 9 der Kommunalwahlordnung. 
 

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zu-
sammenhang angegebenen personenbezogenen Daten 
zur Bearbeitung des Antrages auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i.V.m. § 4 des Europawahlgesetzes, 
§ 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und den §§ 24  
bis 29 der Europawahlordnung sowie i.V.m. § 5 Ab-
satz 1 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 
13 der Kommunalwahlordnung. 
 

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahl-
scheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt 
die Verarbeitung der von Ihnen und dem Bevollmächtig-
ten in diesem Zusammenhang angegebenen personen-
bezogenen Daten zur Prüfung der Bevollmächtigung 
und der Berechtigung des Bevollmächtigten für die Be-
antragung eines Wahlscheins bzw. den Empfang des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. § 4 des Europa-
wahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes 
und § 26 Absatz 3, § 27 Absatz 5 der Europawahlord-
nung sowie i.V.m. § 5 Absatz 1 des Kommunalwahlge-
setzes und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der 
Kommunalwahlordnung. 
 

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahl-
scheine, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 
Absatz 8 der Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis 
über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 27 Absatz 8 
der Europawahlordnung, § 14 Absatz 11 der Kommu-
nalwahlordnung, sowie ein Verzeichnis über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlschei-
ne, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung. 
 
7.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Ein-
spruchs gegen das Wählerverzeichnis und des Antra-
ges auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung 
bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Brief-
wahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die 
Angaben nicht möglich. 
 
7.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebe-
nen personenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die 
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Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten sind: Postanschrift: Stadtverwaltung Reichenbach 
im Vogtland, Markt 1 in 08468 Reichenbach im Vogt-
land, E-Mail: datenschutz@reichenbach-vogtland.de. 
 
7.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung 
der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ableh-
nung des Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder 
gegen die Versagung des Wahlscheins ist Empfänger 
der personenbezogenen Daten für die Europawahl der 
Kreiswahlleiter (Postanschrift: Landratsamt Vogtland-
kreis, Postplatz 5, 08523 Plauen); für die Kommunal-
wahlen das Landratsamt Vogtlandkreis, Postplatz 5, 
08523 Plauen als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. 
Im Verfahren der Wahlprüfung/ Wahlanfechtung können 
auch die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die 
Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfas-
sungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die 
Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Emp-
fänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
7.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, 
Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie Ver-
zeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie 
ausgehändigten Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht 
gemäß § 83 Absatz 2 der Europawahlordnung, § 62 
Absatz 2 der Kommunalwahlordnung 
- der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwe-

bendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes an-
ordnet,  

- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommu-
nalwahl noch angefochten ist oder 

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung 
einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 

 
7.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personen-

bezogene Daten  
(Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrich-
tigen personenbezogenen Daten  
(Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten  
(Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten  
(Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über 
das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und den Erhalt einer Kopie, § 4 des Europawahlgeset-
zes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i.V.m. § 20 
der Europawahlordnung; § 4 Absatz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes i.V.m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommu-
nalwahlordnung, durch die Vorschriften über den Ein-
spruch und die Beschwerde gegen das Wählerver-
zeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 
des Bundeswahlgesetzes i.V.m. §§ 21 und 22 der Euro-
pawahlordnung; § 4 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahl-
ordnung i.V.m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlordnung 
und die Löschungsfristen (siehe Punkt 5). 
 
7.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmä-
ßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an den Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten (Postanschrift: Sächsi-

scher Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 
01001 Dresden; E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) 
richten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Stadt Reichenbach im Vogtland als erfüllende 
Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 

Reichenbach/Heinsdorfergrund informiert über 
folgendes: 

 

Hinweis für Unionsbürger zur Eintragung 
in das Wählerverzeichnis für die Europa-

wahl am 26. Mai 2019 

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in der Europäischen 
Union die Neunte Direktwahl des Europäischen Parla-
ments statt, in Deutschland am Sonntag, den 26. Mai 
2019. 
 

Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in 
Deutschland wohnen, können entweder in ihrem Her-
kunfts-Mitgliedstaat oder in ihrem Wohnsitz-
Mitgliedstaat Deutschland an der Europawahl teilneh-
men. Jeder darf aber nur einmal wählen. 
 

Für die Wahlteilnahme in Deutschland müssen sich die 
wahlberechtigten Unionsbürger in das Wählerverzeich-
nis ihrer deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen las-
sen. Diese Unionsbürger erhalten dann auch in Zukunft 
automatisch hier ihre Wahlbenachrichtigung für die 
künftigen Europawahlen. 
 

Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis der Ge-
meinde Heinsdorfergrund müssen Sie im Bürgerbüro 
der Stadtverwaltung Reichenbach, Markt 7 in 08468 
Reichenbach im Vogtland    
 

bis spätestens zum 5. Mai 2019 (Sonntag) 
 

einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen.  
Den Antrag können Sie auch per Post an die Stadtver-
waltung Reichenbach, Markt 1 in 08468 Reichenbach 
im Vogtland senden. (Bitte beachten Sie die allgemei-
nen Öffnungszeiten und Postlaufzeiten!) 
 

Das Formular und ein Merkblatt erhalten Sie unter 
www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informati
onen-waehler/unionsbuerger.html 
oder im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Reichenbach, 
Markt 7 in 08468 Reichenbach im Vogtland. 
 

Weitere Informationen zur Wahlteilnahme erhalten Sie 
in allen Amtssprachen der EU unter 
www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany.  

 
  

Anzeigen  nehmen  wir  gern  unter 

03765 / 12364  entgegen! 

http://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html
http://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html
http://www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany
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Ehrenamtliche Wahlhelfer  
gesucht 

 

Am 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament und die Kommunalwahlen statt. 
 

Ohne das freiwillige Engagement aller Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfer wäre die Durchführung 
einer Wahl nicht möglich. Dafür benötigt die Ge-
meinde Heinsdorfergrund die Unterstützung von 
ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern.  
 

Die ehrenamtlichen Wahlhelfer begleiten in einem 
Wahllokal den Ablauf der Wahlhandlung und zäh-
len das Wahlergebnis des Wahlbezirkes aus. Der 
Wahlvorsteher teilt zwei Schichten ein, eine Vor-
mittags- und eine Nachmittagsschicht. Ab 18:00 
Uhr treffen sich alle Mitglieder des Wahlvorstan-
des zum Auszählen und Feststellen des Wahler-
gebnisses in ihrem Wahllokal.  
 

Die Mitarbeit in einem Wahlvorstand ist ein Ehren-
amt. Für ihr Engagement erhalten die Helfer eine 
Aufwandsentschädigung (Erfrischungsgeld) in 
Höhe von 50 Euro. 
 

Wer kann Wahlhelfer werden? 
Jeder wahlberechtigte Bürger, welcher nicht selbst 
zur Wahl steht bzw. zur Vertrauensperson für 
einen Wahlvorschlag benannt wurde, kann für die 
anstehende Wahl Wahlhelfer werden. Besondere 
Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie 
Rückfragen, dann wenden Sie sich bitte an:  
 

Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland 
Margit Werner, Raum 303, Markt 1,  
08468 Reichenbach im Vogtland  
Telefon: 03765 524-3021,  
E-Mail: werner@reichenbach-vogtland.de 
 

oder bewerben Sie sich online auf der Internet-
seite der Stadt Reichenbach im Vogtland: 
www.reichenbach-vogtland.de/stadt-buerger/stadtpolitik/wahlen 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bereitschaft, in unseren 
Wahlvorständen mitzuarbeiten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung 
 

Unser Dorf wird immer Älter?? 
von Julia Kaiser 

 

Teil 3 von 5 
 

2.3.  Die Altersgruppe der Kinder und  
Jugendlichen (0-18 Jahre) 

 

Um in Zukunft auch trotz des demographischen Prob-
lems als Gemeinde überleben zu können, muss definitiv 
etwas getan werden. Wie kann man also auf diese Ent-
wicklungen reagieren, den Ort an die Alterststrukturen 
anpassen, den Wegzug ausgleichen, dabei die Vorteile 
des Dorfes nutzen etc.? Ziel muss es sein, das Erreich-
te zu erhalten und zu entwickeln.  

Zu allererst sollte es Schwerpunkt sein, den Ort für Kin-
der und junge Familien attraktiv zu halten und auszu-
bauen, um die Zukunft - bezogen auf die Alterserwar-
tung - zu gestalten.  
Für die jungen Dorfbewohner wird im Ort Heinsdorferg-
rund meiner Meinung nach bereits schon viel getan. Die 
Gemeinde verfügt über zwei Kindergärten und dies 
schon seit mehreren Jahrzehnten. Die beiden Träger 
der Einrichtungen, der ĂChristliche Kindergartenverein 
Reichenbachñ und die ĂArbeiterwohlfahrt Reichenbachñ 
bestätigen seit Jahren eine hohe Auslastung der Ein-
richtungen mit entsprechenden Wartelisten. Die Betreu-
ung der Kinder ist schon im frühen Alter gewährleistet. 
Damit wird den Eltern die Gelegenheit gegeben, frühzei-
tig wieder in das Berufsleben einzutreten und die Finan-
zierung des Lebensunterhaltes zu gewährleisten. Hin-
tergrund ist in einigen Fällen auch der für die Zukunft 
des Ortes nicht unerhebliche Tatbestand, dass die jun-
gen Familien auch ein neues Wohnhaus in einem der 
Baugebiete im Ort erbaut haben. Die finanzielle Belas-
tung die sich daraus ergibt, zusammen mit der gesetz-
lich begrenzten Zeit der staatlichen Unterstützung über 
das Elterngeld, machen hier eine frühzeitige Kinderbe-
treuung notwendig. Das ist jedoch nicht nur ein Thema 
in meinem Heimatort Heinsdorfergrund, das dürfte ge-
nauso Gesamtdeutschland betreffen, von Ausnahmen 
abgesehen, wo ein Elternteil ohne weiteres länger in 
Erziehungszeit bleiben kann. 

Die Bilder zeigen 
den Kindergarten 
ĂChristlichen Kin-
dergarten Spatzen-
nestñ in Unterheins-
dorf vor und nach 
der Sanierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Gemeinde informiert zu Bauarbeiten! 
 

Am 29.04.2019 beginnen die Bauarbeiten zum 
Ersatzneubau Brücke Alter Schulweg. 
 
Am 23.04.2019 beginnen ebenfalls die Bauarbei-
ten zu den Bauabschnitten 3-5 an der Grundschu-
le in Hauptmannsgrün. 
 

Die Anlieger werden rechtzei-
tig von der Baufirma infor-
miert. Es kann zu Verkehrs-
einschränkungen kommen.  
 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
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Zu den in den letzten Jahren bereits aufwendig sanier-
ten Kindergärten in Unterheinsdorf und Hauptmanns-
grün, hat der Ort noch eine eigene Grundschule.  
Die Grundschule Hauptmannsgrün hat eine lange Ge-
schichte hinter sich. Das noch heute genutzte Schulge-
bäude wurde bereits 1885 gebaut mit nur einem, später 
zwei Klassenräumen. 1959 wurde der Aufbau einer 
zehnklassigen allgemeinbildenden  polytechnischen 
Oberschule beschlossen. Die Kinder aus Ober- und 
Unterheinsdorf besuchten ab der fünften Klasse die 
Hauptmannsgrüner Schule, die Kinder der Klassen eins 
bis vier wurden in Unterheinsdorf unterrichtet.  

In den Jahren 1966 und 1985 erfolgte jeweils ein An-
bau, so dass Werkraum, Speiseraum, eine Turnhalle 
und weitere Zimmer entstanden. 1976 wurde der Schule 
der Ehrenname ĂJuriïGagarin-Oberschuleñ verliehen. 
Im Jahr 1985 wurde die Teilschule in Unterheinsdorf 
aufgelöst. Von nun an wurden alle Schüler der Klassen 
eins bis zehn in Hauptmannsgrün unterrichtet.  

Das Schulgebäude wurde erst ab 1992 nur als Grund-
schule genutzt. Anlass war die im Freistaat Sachsen 
durchgeführte Schulreform (Aufteilung in Grundschule, 
Mittelschule und Gymnasium). Im Anschluss an die 
Grundschulzeit müssen die Kinder nun längere Schul-
wege nach Neumark oder Reichenbach zurücklegen. 
1996 wurde das Grundschulgebäude zum letzten Mal 
umgebaut. Zur Schule gehören nun außer den fünf 
Klassenräumen ein Werkraum, eine Turnhalle, sowie 
ein Schulhof mit Schulgarten und Spielgeräten.  
Die Bilder zeigen die Veränderung des Schulgebäudes 
der Grundschule Hauptmannsgrün von 1966 über 1992. 
Die Grundschule Hauptmannsgrün war bereits in den 
Jahren 2001/2002 schon einmal stark gefährdet. Im 
Rahmen einer Sondergenehmigung des sächsischen 
Kultusministeriums wurde aufgrund der nicht erreichten 
Schülerzahl die Einschulung für ein Schuljahr ausge-
setzt, um die vorgeschriebene Mindestklassenstärke in 

den Folgejahren zu gewährleisten. Gleiches Szenario 
drohte dem Grundschulstandort noch einmal im Jahr 
2015. Da in einem Jahrgang die Anmeldungen fehlten, 
beabsichtigte das Schulamt eine Schließung der Schu-
le, man musste sich also etwas einfallen lassen. Da 
auch keine Partnerschule in der näheren Umgebung 
gefunden werden konnte, entschied man sich für das 
Unterrichtskonzept des Ăjahrgangs¿bergreifenden Un-
terrichtsñ. Der jahrgangsübergreifende Unterricht, ist ein 
Modell, bei dem Jahrgangsklassen aufgelöst und ge-
meinsam unterrichtet werden. Statt der ersten und zwei-
ten Schulklasse gibt es eine zwei jährige Schulein-
gangsphase. In den alters- und leistungsgemischten 
Gruppen lernen die Kinder nicht nur durch den Lehrer, 
sondern auch voneinander. Ältere Schüler/innen werden 
zu Lernhelfern für Jüngere. Jüngere Kinder profitieren 
von deren Kenntnissen und Wissen und erlernen 
gleichzeitig auch wirkungsvolle Lernmethoden. Paten-
schaften, Partnerarbeit und Kooperation gewinnen eine 
große Bedeutung. Durch die Verantwortung, die die 
älteren für die jüngeren und die leistungsstärkeren für 
die langsameren Schüler übernehmen, wird das soziale 
Miteinander gestärkt. Dabei ist der Leistungsdruck ge-
ringer, mehr individuelle Förderung möglich. Für die 
Unterrichtsgestaltung sind offene Unterrichtsformen 
(selbstgesteuertes Lernen, Stationsarbeit, Lerntagebuch 
etc.) grundlegendes Prinzip des Unterrichts in der jahr-
gangsübergreifenden Klasse. Grundlegend für die Un-
terrichtsgestaltung muss ebenso sein, dass Kinder 
selbst Verantwortung für ihr Lernen und ihren Lernerfolg 
übernehmen. Die Aufgaben der Lehrkräfte bestehen 
darin, das Lernangebot für die Kinder optimal vorzube-
reiten und zu gestalten und Hilfestellungen im Unterricht 
zu geben. Mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht 
fand man ein Konzept, mit dem man das Problem der 
wenigen Anmeldungen der Grundschule überbrücken 
konnte und eine für die Beteiligten zufriedenstellende 
Lösung fand. Hier konnte die Gemeinde zwar das Prob-
lem lösen, jedoch ist es auch gerade für die Dörfer wich-
tig, dass diese Verwaltungsbehörden, wie etwa die Bil-
dungsagentur, Verständnis zeigen und kooperieren, um 
die Gemeinden zu erhalten.  

So soll unsere Grundschule mal aussehen 

Über drei Jahre hinweg ist die Bauplanung ausgelegt, 
um den Unterricht den aktuellen Bedürfnissen anzupas-
sen und die Baulasten aus früherer Zeit abzustellen. 
Dank der Ausschöpfung diverser Fördermöglichkeiten 
ist die Gemeinde Heinsdorfergrund in der Lage, die 
Kosten von derzeit circa 2,7 Mio. Euro zu tragen. Auch 
hier möchte ich wieder auf das Ineinandergreifen der 
Einflussfaktoren einer Gemeinde  hinweisen. Ohne ein 
gut funktionierendes Gewerbegebiet, würden der Ge-
meinde die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fehlen 
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und die für den Erhalt der Gemeinde erforderlichen 
Pflichtaufgaben könnten nicht finanziert werden. Die 
beschriebene geplante Sanierung der örtlichen Grund-
schule soll die Grundschule nicht nur erhalten, sondern  
soll auch attraktiv für junge Familien sein, neu  in das 
Gemeindegebiet zu ziehen. Von den grundsätzlichen 
Voraussetzungen, wie bereits genannte Grundschule 
und Kindergärten, bietet der Ort zusätzliche Angebote 
für diese junge Altersgruppe.  

Sporthalle Unterheinsdorf 

Die örtlichen Sportvereine haben in fast jeder Sektion 
mindestens eine Nachwuchsmannschaft. Neben der 
sportlichen Betätigung können die Kinder und Jugendli-
chen in weiteren Vereinsangeboten aktiv werden. Bei-
spielhaft seien hier der Faschingsverein mit Tanzgruppe 
oder der Heimatverein genannt. Eine nicht unerhebliche 
Rolle spielen die örtlichen Feuerwehren. Die Zahl der in 
der Jugendfeuerwehr aktiven Kinder und Jugendlichen 
steigt stetig ï momentan zählt sie 16 Mitglieder. Neben 
Schule und Vereinsaktivitäten bietet der Ort auch min-
destens zwei attraktive und zunehmend neu gestaltete 
Spielplätze an. In die Planung dieser Spielplätze, so-
wohl in Unterheinsdorf, als auch in Oberheinsdorf, wur-
den die Kinder aktiv mit einbezogen. Der Ort besitzt 
einen ĂKindergemeinderatñ, der seit zwei Jahren aktiv im 
Amt ist. Den Kindern wird eine aktive Mitbestimmung im 
Ort angeboten, die sie auch wahrnehmen. So können 
sie auch ein politisches Grundwissen um die Funktion 
einer Demokratie erlangen. Dies ist in Deutschland noch 
sehr selten, so dass gerade in der Anfangszeit auch 
Presse und Medien auf den Ort aufmerksam wurden. 
Des Weiteren haben die größeren Kinder und Jugendli-
chen einen Raum für einen Jugendclub in Unterheins-
dorf zur Verfügung.  

Die Gemeinde hat meiner Meinung nach demnach be-
reits auf die Entwicklungen reagiert. Wichtig ist natürlich 
auch der Erhalt dieser Einrichtungen als Pol zur Gewin-
nung des Nachwuchses in allen Bereichen. 

Teil 4 folgt 

Ý Die Gesamtausgabe mit Quellennachweis liegt der Gemeinde 
vor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werben Sie mit uns für Ihren 

Verein und gewinnen Sie so neue Mitglieder! 
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Bäckerei Zeidler 
Reichenbacher Str. 110 
08468 Heinsdorfergrund 
OT Unterheinsdorf 
Tel.: 0 37 65 / 1 38 65 
 

Die Zeit rennt, es ist soweit, die schöne Osterzeit! 
Endlich gibt es wieder die leckeren Küken und Osterhasen aus Quark-

teig, sowie Osterbrote und Osternester. 
Am Donnerstag backen wir wieder unser komplettes Freitagsprogramm. 

Am Samstag gibt es zu unserem Samstagsangebot nochmals frischen 

Kuchen.   Frohe Ostern! 
Euer Bäckerteam aus Heinsdorf 

 

Für Dienstag, den 30.04.2019 große Posten Semmeln für die Höhenfeuer bitte vorbestellen. 

Danke! 
 

Bevölkerungswarnung 
durch Sirenenanlagen 
Akustische Erprobung  

 

Bei Katastrophen, sonstigen 
Schadensereignissen unterhalb 
der Katastrophenschwelle und 
großräumigen Gefährdungslagen 
ist die zeitnahe Warnung und 
Information der Bevölkerung von 
großer Bedeutung. Dazu zählt 
insbesondere die Information über 
konkrete Verhaltensmaßnahmen. 
Neben den Möglichkeiten der 
Lautsprecherdurchsage durch 
Feuerwehr und Polizei gibt es 
auch die Warnung mittels Sire-
nenanlagen. Der Freistaat Sach-
sen hat dafür bereits im Jahr 2003 
für die Warnung der Bevölkerung 
per Erlass landeseinheitliche Sire-
nensignale festgelegt. Nun ist es 
natürlich sehr wichtig, dass sich 
die Bürger mit den Sirenensigna-
len und den erwarteten Verhal-
tensweisen vertraut machen, da-
mit im Ereignisfall auch die erhoff-
te Warnwirkung eintritt. Dazu hat 
das Sachgebiet Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungswesen 
des Landratsamtes Vogtlandkreis 
das nebenstehende Merkblatt 
über die landeseinheitlichen Sire-
nensignale und die dazugehörigen 
Verhaltensregeln herausgegeben. 
Ein weiterer Schritt ist die akusti-
sche Erprobung des Signals. An 
zwei Terminen im Jahr werden 
dazu alle Sirenen im Vogtlandkreis 
durch die integrierte Leitstelle des 
Eigenbetriebes Rettungsdienst 
Vogtlandkreis angesteuert und 
ausgelöst. 
 

Das erfolgt am  

Samstag, den 27. 04. 2019,  
um 12:15 Uhr 

sowie am 
 

Samstag, den 28. 09. 2019,  
um 12:15 Uhr. 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger, 
 

wir bitten Sie sich mit den Informa-
tionen des Merkblattes vertraut zu 
machen, damit Sie im Ereignisfall 
effektiv gewarnt werden können 
und entsprechende Informationen 
erhalten. 
 

 

Die Redaktion 

wünscht allen Lesern 

und Leserinnen eine 

schöne Osterzeit!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://www.netzwerk-sachsen.de/
mailto:doreen.zemanik@chemnitz.ihk.de
http://www.blutspende.de/
mailto:b.vogl@drk-reichenbach.de


http://www.hospizverein-vogtland.de/
mailto:hospizverein-vogtland@online.de




http://www.heinsdorfergrund-vogtland.de/



